
Protokoll:

RM Lipinski- Naumann spricht sich im vorliegenden Fall gegen die Erteilung einer

Zustimmung gem. § 36 BauGB aus.

Die verkehrliche Andienung des Objektes sei nicht gewährleistet. Der Zustand der

Sendnicher Straße bereite auch der Feuerwehr und den Müllfahrzeugen erhebliche

Probleme. Durch die Erteilung der Zustimmung bestehe außerdem die Gefahr der

Schaffung eines Präzidenzfalles, da in der Folge mit vergleichbaren Anträgen zu

rechnen sei.

Im Anschluss erläutert Herr Dr. Mifka die Probleme, welche mit einem Ausbau der

Sendnicher Straße verbunden seien. 

 




